
Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) setzt den rechtlichen Rahmen, um die Klimaschutzziele Deutschlands sowie die 
EU-Vorgaben zu erfüllen. Es definiert verbindliche Emissionsmengen und verpflichtet die Bundesregierung zu einer
entsprechenden Maßnahmenumsetzung.  

ALLGEMEINER KLIMASCHUTZ

STROMWENDE WÄRMEWENDE

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  verfolgt den Zweck, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 
umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf Erneuerbaren Energien
beruht, zu gewährleisten (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG). Das EnWG stellt den gesetzlichen Rahmen für die leitungsgebundende Energieversorgung
in Deutschland dar und wird durch weitere Verordnungen konkretisiert.

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)  regelt die Abnahme und Vergütung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Strom (KWK-Strom) aus 
Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen

durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. Durch

sowie die Förderung für den Aus- und Neubau von Wärmenetzen. Ziel ist es, den Beitrag der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
in der Bundesrepublik Deutschland auf 120 Terawattstunden bis zum Jahr 2025 zu erhöhen (vgl. §  1 Abs. 1, § 1 Abs. 2 KWKG).

Das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG)  setzt 
die Ökodesignrichtlinie der Europäischen Union auf nationaler
Ebene um. Es enthält Vorgaben in Bezug auf die umweltgerechte
Gestaltung von energieverbrauchsrelevanten Produkten (vgl. §  1
Abs. 1 EVPG).

Die Chemikalienklimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV)
verfolgt das Ziel, die Emissionen fluorierter Treibhausgase aus
Kälteanlagen zu reduzieren, und legt dazu Anforderungen für An -
lagen, die fluorierte Kältemittel enthalten, fest (vgl. §  1 Abs. 1
ChemKlimaschutzV).


